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Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

(JD) Am 29.06.2022 war es 

soweit. Im dritten Anlauf hatte es 

endlich geklappt. OB Jochen 

Partsch wollte seine Kollegen aus 

den kreisfreien und kreisangehöri-

gen Städten auf jeden Fall noch 

einmal zu einer Präsenz-Sitzung 

nach Darmstadt einladen. Zwei-

mal war das Vorhaben im Januar 

und April 2022 an Corona ge-

scheitert. 

Während vor den Türen die 

Schausteller die Aufbauten für 

das berühmte Heinerfest errichte-

ten, berieten Präsidium und 

Hauptausschuss drinnen über 

sehr wichtige Aufgaben. 

Der Darmstädter Oberbürgermeis-

ter Jochen Partsch schaltete sich 

aktiv bei den zahlreichen Themen 

in die Diskussion ein. Zwei Punkte 

waren ihm besonders wichtig: Die 

Verkehrswende muss vor allem 

durch eine Stärkung des Öff-

entlichen Nahverkehrs gelingen. 

Die Landeskoalition muss sich 

weit mehr als bisher mit eigenem 

Geld finanziell beteiligen. In die-

sem Punkt unterstützte er nach-

drücklich die eingereichten Vorbe-

richte und sagte seinen persön-

lichen Einsatz zu, den Beschlüss-

en auch im Nachgang zur Ent-

scheidung von Präsidium und 

Hauptausschuss offensiv zum 

Erfolg zu verhelfen. 

Das aktuell die Menschen in 

Deutschland und in Hessen stark 

berührende Thema der Energie-

knappheit will Partsch in den kom-

menden Wochen zu einem zen-

tralen Punkt in der Arbeit des 

Hessischen Städtetages erhoben 

wissen. Seinem Vorschlag einer 

konzertierten Beratung der Füh-

rungsgremien mit den für die En-

ergieversorgung Verantwortlichen 

in den Stadtwerken folgten sie 

gerne. 

Zentral in Darmstadt standen die 

finanziellen Interessen der Hes-

sischen Städte im Vorfeld des 

Chefgesprächs mit Staatsminister 

Boddenberg am 05.07.2022 zur 

Beratung. Bis zur Tagung in 

Darmstadt hatte die Landesregie-

rung noch keine Position vermit-

telt, welche die hessischen Städte 

zufrieden gestellt hätte. 

Weitere Themen der Tagung in 

Darmstadt: die KFA-Evaluierung, 

der Doppelhaushalt 2023/2024, 

Ukraine Flüchtlinge, Zuwanderung 

und unbegleitete minderjährige 

Ausländer sowie deren Integra-

tion, Änderung des Schulgesetzes 

sowie Ganztagsbetreuung, Ände-

rung des E-Government Gesetz 

und Open Data, Gremienarbeit 

und Datenschutz, Finanzierung 

der Verkehrsverbünde sowie Zu-

kunft und Finanzierung der Veteri-

närverwaltung.  

Die Anliegen des OB Jochen Partsch: Sicherung der 
Gasversorgung und Öffentlicher Nahverkehr 

OB Jochen Partsch findet bei der Tagung der Spitzengremien in Darmstadt aufmerksame Zuhörer  

für seine Anliegen  

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(JD) Den hessischen Städten ste-

hen finanziell risikobeladene Zeiten 

mit hohem finanziellen Rückschlag-

potential bevor. Die hessischen 

Kommunen stehen in Sachen Geld 

nicht besser als das Land. Dies ist 

Kern der Feststellungen, die Prä-

sidium und Hauptausschuss anläss-

lich ihrer Sitzung am 29. Juni 2022 

in Darmstadt gefasst haben. 

Mit dieser Prämisse startet der Hes-

sische Städtetag in die nun ent-

scheidende Phase zur Untersu-

chung – Evaluierung – des kommu-

nalen Finanzausgleichssystems in 

Hessen. 

Veranlasst zu dieser Klarstellung 

sieht sich der Städtetag, weil das 

Land für seine eigene Situation Sor-

genfalten zieht: Zusammenfassend 

bewertet es seine Finanzlage mit 

„massivem Rückschlagpotential“. 

Es nennt dabei zutreffende 

Argumente, die aber ebenso und 

noch mehr Gültigkeit für die Kom-

munen haben: Mögliche weitere 

Steuerentlastungen, drohende hohe 

Zinsausgaben, Mehrbedarf wegen 

Besoldung, Flüchtlingen, Klima-

schutz und Digitalisierung. Knapp-

heit bei der Energie und hohe Infla-

tion: Nichts von dem, was Bund und 

Land beunruhigt, muss mindestens 

genauso die Kommunen erschüt-

tern. 

Organisation zur Evaluierung ge-

billigt 

Der Hessische Städtetag stimmt 

dem vom Hessischen Finanzmini-

sterium (HMdF) vorgesehenen Ver-

fahren zur Evaluation zu. Maßgeb-

lich soll ein Lenkungsgremium unter 

Beteiligung der Präsidenten sein. 

Die fachliche Steuerung übernimmt 

eine Facharbeitsgruppe unter Lei-

tung des zuständigen HMdF-

Referatsleiters. Die Geschäftsstel-

len der Kommunalen  

Spitzenverbände sind beteiligt.  

Die Spitzengremien haben auch ak-

zeptiert, dass das HMdF zusätzlich 

ein Expertengremium konstituiert, 

das kommunal erfahrene, auf Vor-

schlag der Landtagsfraktionen er-

nannte Mitglieder hat.  

Zugestimmt haben Präsidium und 

Hauptausschuss schließlich, dass 

das Finanzministerium auf seine 

Kosten zwei Gutachten zur Be-

gleitung der Evaluation beauftragt. 

Es handelt sich um ein finanzwis-

senschaftliches Gutachten und ein 

rechtliches Gutachten. Bei der Aus-

wahl der Gutachten sollte das 

HMdF unter Beachtung rechtlicher 

Vorgaben die Kommunen beteili-

gen. Die Gutachter sollten ihre Er-

kenntnisse unmittelbar mit den 

Spitzenverbänden kommunizieren 

oder ihnen jedenfalls zeitnah ver-

mitteln. 

Evaluierung des Kommunalen Finanzausgleichs:  
Städte stehen finanziell nicht besser als das Land 

v.l.n.r. Direktor Stephan Gieseler, Zweiter Vizepräsident OB Jochen Partsch,  

Präsident OB Dr. Heiko Wingenfeld, GF Direktor Dr. Jürgen Dieter 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(JD) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben anlässlich ihrer Ta-

gung in Darmstadt am 29.06.2022 

ein gemeinsames Forderungspa-

pier gebilligt, das die drei Ge-

schäftsstellen der Kommunalen 

Spitzenverbände zum Doppel-

haushalt 2023/2024 des Landes 

erarbeitet hatten. Sie haben das 

Finanzministerium aufgefordert, 

seine Haushaltsplanungen 2023/ 

2024 an die bezeichneten Positio-

nen der Kommunalen Spitzenver-

bände anzupassen. 

Die drei Geschäftsstellen haben 

Wert darauf gelegt, für jede ihrer 

neun Forderungen und jedes der 

beiden Haushaltsjahre eine Zahl 

zu nennen, über die sie mit dem 

Finanzministerium verhandeln 

können.  

Staatsminister Boddenberg hat am 

05.07.2022 die Kommunalen Spit-

zenverbände im Rahmen seines 

"Chefgesprächs" angehört. Anders 

als vielfach in der Vergangenheit 

besteht keine Absicht, zeitnah zu 

einer Absprache oder gar zu einer 

Vereinbarung zwischen Landesre-

gierung und Spitzenverbänden zu 

kommen. Zu unsicher ist die Lage 

mit Blick auf den Ukraine-Krieg, 

auf Energieknappheit, Inflation 

und Ungewissheit über die wirt-

schaftliche Entwicklung. 

Das Finanzministerium zeigt sich 

zurückhaltend mit schriftlich unter-

legten Zahlen für 2023/2024, kün-

digt diese aber noch für die Zeit 

vor den Schulferien an. 

So kann es durchaus sein, dass 

diesmal noch im parlamentari-

schen Verfahren gewichtige Ände-

rungen für den Kommunalen Fi-

nanzausgleich Platz bekommen. 

Die Anhörung der Kommunalen 

Spitzenverbände im Hessischen 

Landtag ist erst für den 9. Novem-

ber 2022 geplant. 

Chefgespräch mit Finanzminister Boddenberg 

Anhörung mit den Kommunalen Spitzenverbänden  

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

Die drei Kommunalen Spitzenverbände haben zum Landeshaushalt 2023/2024 diesmal ein gemeinsa-

mes Forderungspapier vorgelegt.  

Im Bild v.l. GF Direktor Dr. Dieter (Hessischer Städtetag), Vorsitzende des Finanzausschusses des 

Hessischen Städtetages Weigel-Greilich, GF Direktor Dr. Rauber (Hessischen Städte- und Gemeinde-

bund), Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes Baaß, Präsident des Hessischen 

Landkreistages Schuster, Präsident des Hessischen Städtetages Dr. Wingenfeld, Direktor Dr. Koch 

(Hessischer Landkreistag), GF Direktor Prof. Dr. Hilligardt (Hessischer Landkreistag) 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Hm) Ob Spitzengremien, Aus-

schuss für Soziales und Integra-

tion oder Sozialamtsleitungen, alle 

Ebenen im Hessischen Städtetag 

sind sich einig: der Bund hat keine 

Rechtsgrundlage für eine Erstat-

tung der Krankenkosten für Men-

schen aus der Ukraine geschaffen 

und weitere Sachverhalte überse-

hen. Dies gelte es schnellstmög-

lich nachzuholen. 

Zwei Fallgestaltungen fallen dabei 

auf, die mit erheblichen Kosten 

verbunden sind:   

Hilfen nach dem SGB XII 

Insbesondere 57jährige Frauen, 

die in der Ukraine unter Umstän-

den rentenberechtigt sind, erhal-

ten Leistungen zum Lebens-

unterhalt oder Grundsicherung 

nach dem 3. und 4. Kapitel des 

Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch (SGB XII). Eine Erstattung 

durch Bund und Land findet indes-

sen nicht statt. Der Bund hat diese 

Fallgestaltung – wie viele andere – 

nicht bedacht.  

Hilfe ohne Rechtsgrundlage 

Auch bezüglich einer Erstattungs-

grundlage für die Krankheitskos-

ten halten sich Bund und Land 

merklich zurück. Mit Zubringerflü-

gen werden in das Bundesgebiet 

Kriegsverletzte eingeflogen, die 

nach dem Kleeblattverfahren auf 

die Krankenhäuser verteilt wer-

den. Die diesbezügliche Kostenü-

bernahme durch den Bund ist seit 

mehr als zwei Monaten nicht ge-

klärt.  

AsylbLG nicht anwendbar 

Der Leistungsumfang der gesund-

heitlichen Versorgung Geflüchteter 

ist grundsätzlich in den 

§§ 4, 6 AsylbLG geregelt. Eine 

medizinische Versorgung ist im 

Krankheitsfall (bei akuten Erkran-

kungen und Schmerzzuständen) 

mit ärztlicher und zahnärztlicher 

Versorgung zu gewährleisten, ein-

schließlich der Versorgung mit 

Arznei- und Verbandmitteln, sowie 

sonstiger zur Genesung, zur Bes-

serung oder Linderung von Krank-

heiten oder Krankheitsfolgen erfor-

derlichen Leistungen. Zudem sind 

die amtlich empfohlenen Schutz-

impfungen inbegriffen, ebenso wie 

alle Leistungen bei Schwanger-

schaft und Geburt (vgl. § 4 

AsylbLG).  

Darüber hinaus können laut der 

Öffnungsklausel des § 6 AsylbLG 

auch "sonstige Leistungen […] ins-

besondere […] wenn sie im Ein-

zelfall zur Sicherung […] der Ge-

sundheit unerlässlich" sind, abge-

rechnet werden.  

Sonderstatus Kriegsverletzte 

Kriegsgeschädigte aber kommen 

nicht in der Absicht, Anträge auf 

Asylbewerberleistungen zu stellen. 

Für sie bedarf es daher einer be-

sonderen Rechtsgrundlage der 

Leistungserbringung und eine ent-

sprechende Erstattungsgrundlage. 

Die Städte sehen hierbei den 

Bund in der Pflicht, seinen voll-

mundigen Ankündigungen, Taten 

folgen zu lassen, um damit eine 

reibungslose Aufnahme und Be-

handlung der fürchterlich vom 

Krieg betroffenen Menschen nach-

kommen zu können. Da es sich 

bei den Behandlungskosten um 

keine unwesentlichen Kosten han-

delt, ist aus Sicht der Städte 

schnellstmöglich eine entspre-

chende Grundlage notwendig.  

Krankenkosten für Menschen aus der Ukraine –  
Rechtsgrundlagen für Erstattungen gefordert 

Planungsfehler und fehlende Entscheidungen des Bundes treten immer öfter zutage 

©
 B

ild
: J

E
N

S
 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/


 

 7 

Hessischer Städtetag  Informationen 5 - 7 /2022 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

(JD/Oe) Präsidium und Haupt-

ausschuss haben sich am 

29.06.2022 intensiv mit dem Ent-

wurf des Hessischen Schulgeset-

zes beschäftigt. Das Kultusminis-

terium will dieses wichtige Gesetz 

jetzt novellieren. Die Spitzengre-

mien sehen zwei Punkte nicht hin-

reichend geklärt: den 

Ganztagsanspruch, 

der Grundschülerin-

nen und Grundschü-

lern ab 2026 zuste-

hen wird, und die 

Digitalisierung. Zu 

beiden zentralen Fel-

dern sind die Formu-

lierungen zur fachli-

chen und finanziellen 

Verantwortlichkeit 

viel zu weich und un-

genau. 

Ganztag 

Während zum Ganz-

tag an Grundschu-

len für den hohen 

Bedarf noch eine 

umfassende Analy-

se fehlt (siehe Be-

richt Seite 8), über-

rascht Ministerpräsi-

dent Rhein mit 

seiner Ankündigung, 

den Ganztag noch 

weiter auszudehnen 

als der Bund es 

gesetzlich festgelegt 

hat (Regierungserklä-

rung vom 

07.06.2022):  

„...wir werden den Ganztagsaus-

bau an den weiterführenden 

Schulen vorantreiben. Dabei wer-

den wir einen Schwerpunkt auf 

Ganztagsschulen im Profil 3 le-

gen. Unser konkretes Ziel ist: 

Jedes Schuljahr 50 weiterführen-

de Schulen mehr im Profil 3 (an 

fünf Tagen pro Woche in der Zeit 

von 7:30 Uhr bis 16:00 oder 17:00 

Uhr Betreuung, Unterricht sowie 

verpflichtende Ganztagsangebote 

als pädagogisches Konzept für 

den ganzen Tag).“ 

Digitale Schule 

Das Land setzt bei seinem ange-

kündigten Langzeitkonzept wo-

möglich auf Zeit, um Klarheit über 

die mit dem Bund in einer Ver-

waltungsvereinbarung festzule-

genden Modalitäten für den soge-

nannten Digitalpakt 2.0.  

Andererseits benötigen die Schul-

träger insbesondere hinsichtlich 

der befristet eingestellten Mitar-

beiter für den Support und die Ad-

ministration frühzeitig Planungssi-

cherheit. Der derzeit um-

zusetzende Digitalpakt läuft Ende 

2023 aus. 

Der Schulgesetzentwurf 

legt die Digitalisierung 

als neue Gemeinschafts-

aufgabe von Land und 

Schulträgern fest, ohne 

eine konkrete Zuständig-

keits- und Lastenvertei-

lung vorzusehen (§ 137 

HSchulG).  

Das Schulgesetz ist 

maßgeblich für das Ver-

hältnis zwischen Aufga-

ben- und Kostenauftei-

lung zwischen Land und 

Schulträgern.  

Unterstützende Pro-

gramme von Bundese-

bene sind subsidiär und 

langfristig nur geringfü-

gig steuerbar. Wenn das 

Bundesprogramm Digi-

talpakt 2.0 in 2030 aus-

laufen sollte, dürfte es 

für die Einforderung der 

Kostenträgerschaft des 

Landes und eine gesetz-

liche Verankerung zu 

spät sein. 

Der Städtetag hat des-

halb bei gesetzlicher Festschrei-

bung der Digitalisierung als neue 

Gemeinschaftsaufgabe Konnexi-

tät (Art. 137 Abs. 6 der 

Hessischen Landesverfassung) 

reklamiert. 

Schulgesetzentwurf dringend nachbessern! 

Bild: StRin Gerda Weigel-Greilich. Präsidium und 

Hauptausschuss wollen klarere Formulierungen für 

Ganztag und Digitale Bildung im Hessischen Schulge-

setz.  

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/anita-oegel/
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(Hm) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben am 29.06.2022 vom 

Land gefordert, dass es nach einer 

aktuellen Bedarfsanalyse frühzeitig 

einen Plan zur Umsetzung der 

Ganztagsbetreuung für Kinder im 

Grundschulalter vorlegt. Sie folgten 

damit dem Ausschuss für Soziales 

und Integration des Hessischen 

Städtetages, der dies in seiner 

Sommersitzung in der documenta-

Stadt Kassel beschlossen hatte. 

Der Ausschussvorsitzende  Bür-

germeister Axel Weiss-Thiel aus 

Hanau: “Nach einem Jahr des 

Inkrafttretens des Ganztagsbetreu-

ungs- und ausbaugesetzes sind wir 

schon erstaunt darüber, dass das 

Land sich mit der Umsetzung of-

fensichtlich Zeit lässt.“ 

Der im Achten Buch Sozialgesetz-

buch – Jugendhilfe – ab dem Jahre 

2026 vorgesehene Rechtsan-

spruch sieht einen Betreuungsum-

fang von acht Stunden an allen 

fünf Werktagen vor. Er kann auch 

durch schulische oder außerschuli-

sche Angebote umgesetzt werden.  

Die Rechtsgrundlage des § 24 

Abs. 4 SGB VIII zum Rechtsan-

spruch ist im Ganztagsförderungs-

gesetz (GaFöG) vom 2. Oktober 

2021 (BGBl. I S. 4602) festgelegt. 

Beginnend mit der 1. Klassenstufe 

im Schuljahr 2026/2027 wird der 

Anspruch stufenweise erweitert 

und gilt ab dem Schuljahr 2029/ 

2030 für die Klassenstufen 1 bis 4. 

Er erstreckt sich auf 5 Werktage 

pro Woche bzw. einen Betreuungs-

umfang von 8 Std. täglich. Erfüllbar 

ist der Anspruch in Tageseinrich-

tungen für Kinder und durch schuli-

sche Angebote. Die Städte sind 

immer noch dabei, die Rechtsan-

sprüche auf frühkindliche Bildung, 

in Kindergärten und in der Kinder-

tagespflege umzusetzen. Personal-

mangel, fehlende Räume, Pande-

mie und herausfordernde Verhal-

tensauffälligkeiten von Kindern be-

schäftigen sie dabei sehr. Geben 

Bund und Land schon verpflichtend 

umzusetzende Rechtsansprüche 

vor, sollen sie dies in ihre Ent-

scheidungen einbeziehen, entspre-

chende Möglichkeiten schaffen 

dies flexibel umzusetzen, und das 

erforderliche finanzielle Engage-

ment aus originären Bundes- und 

Landesmitteln nicht vermissen las-

sen. Die Städte fordern daher eine 

baldige aktuelle Bedarfserhebung 

und Planung des Landes. 

Ganztagsbetreuung – Städte sehen Land in der Pflicht 

Abbildung: Vielfältig sind die derzeitigen Herausforderungen in der Bildung 

©
 B
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Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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(Pf) Präsidium und Hauptaus-

schuss des Hessischen Städte-

tages haben sich in ihrer Sitzung 

am 29.6.2022 mit zwei Gesetzes-

vorhaben im Bereich der Digita-

lisierung befasst. Es handelt sich 

um die Novelle des Hessischen E-

Government-Gesetzes (HEGovG) 

sowie einen Entwurf für 

ein Hessisches Open-

Data-Gesetz (HODaG). 

HeGovG 

Das HeGovG in der 

aktuell noch gültigen 

Fassung ist am 

12.9.2018 in Kraft ge-

treten. Es thematisiert 

die elektronische Ab-

wicklung von Verwal-

tungsprozessen. 

Mit dem aktuellen No-

vellierungsvorhaben soll 

das HEGovG nun u.a. 

im Hinblick auf das OZG 

aktualisiert sowie um 

technikoffene Neurege-

lungen zur weiteren Er-

leichterung der Verwaltungsdigita-

lisierung ergänzt werden.  

Wesentliche Inhalte sind u.a.: Der 

verschlüsselte Zugang zu Landes-

behörden soll nicht mehr auf De-

Mail als einziges sicheres Kommu-

nikationsmittel beschränkt sein, 

sondern es sollen künftig u.a. 

auch Postfächer im Nutzerkonto 

und besondere elektronische Be-

hördenpostfächer zulässig sein. 

Weiter soll eine rechtliche Grund-

lage für die Datenverarbeitung bei 

der Identifizierung und Authentifi-

zierung in den Nutzerkonten des 

Verwaltungsportals sowie eine 

Rechtsgrundlage für die Bekannt-

gabe von Verwaltungsakten in den 

Postfächern der Nutzerkonten neu 

eingeführt werden. 

Die Novelle soll die Grundlage für 

eine standardisierte Darstellung 

von Verwaltungsleistungen nach 

der FIM-Methodik (Föderales In-

formationsmanagement) und für 

eine bessere Verknüpfung mit 

dem Redaktionssystem Hessen-

Finder legen.  

Eine Verordnungsermächtigung 

des Landes zur Regelung der nä-

heren Ausgestaltung von Einzel-

heiten der elektronischen Akten-

führung soll eingeführt werden. 

Erfreulich ist auch eine sog. "Ex-

perimentierklausel", welche zeit-

lich oder räumlich begrenzte Pilot-

projekte im Bereich der Verwal-

tungsdigitalisierung ermöglichen 

soll. 

Der Hessische Städtetag hat ge-

gen die in dem Entwurf enthalte-

nen Aktualisierungen mit kleinen 

Ausnahmen nichts einzuwenden. 

Open-Data-Gesetz 

Das Hessische Digitalisierungsmi-

nisterium hat einen ersten Entwurf 

eines HODaG erarbeitet. In einem 

frühen Stadium eingebunden, be-

fürwortet der Hessische Städtetag 

das Gesetz. Die Behörden des 

Landes sollen maschinenlesbare 

unbearbeitete Daten als offene 

Daten zum Abruf über öffentlich 

zugängliche Netze bereitstellen. 

Kommunen können diese Daten 

bereitstellen. 

Offene Daten stellen eine 

wichtige Grundlage für 

mehr Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit des 

Regierungs- und Verwal-

tungshandelns dar und 

können Impulse für wirt-

schaftliche und gesell-

schaftliche Innovationen 

geben. Sie können neue 

Möglichkeiten der digitalen 

Teilhabe und der Zusam-

menarbeit zwischen Ver-

waltung, Wirtschaft, Wis-

senschaft und Gesell-

schaft eröffnen.  

Die Bereitstellung der Daten 

der Behörden des Landes 

soll größtmöglichem Nutzen einer-

seits für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Gesellschaft und andererseits 

für die Digitalisierung und Steue-

rung der Verwaltung selbst entste-

hen lassen. 

Besonders wichtig ist aus kommu-

naler Sicht, dass die Bereitstellung 

offener Daten für die Kommunen 

freiwillig ist, dass sich die Anforde-

rungen an die Art und Weise der 

Bereitstellung sowie die Pflege der 

Daten (sofern eine Kommune sich 

freiwillig für die Bereitstellung 

entscheidet) im Hinblick auf den 

Aufwand im Rahmen halten und 

die Kommunen nicht überfordern 

sowie, dass sowohl zentrale als 

auch dezentrale Portale genutzt 

werden können. 

Novelle des Hessischen E-Government-Gesetzes 
und neues Hessisches Open-Data-Gesetz 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

Bild: Offene Daten nur freiwillig, BM Lotz,  

Stellv. Vorsitzender des Hauptausschusses 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
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Neuer Öffentlichkeitsbegriff von Sitzungen  
kommunaler Gremien 

(Gi) In den letzten Jahren sind 

Internetzugänge zum festen Be-

standteil der meisten Privathaus-

halte geworden. Sie werden von 

den Bürgerinnen und Bürgern mit 

großer Selbstverständlichkeit ge-

nutzt. Die Bürgerinnen und Bürger 

verlangen heutzutage umfassend 

mit Informationen versorgt zu wer-

den. Zu diesen Informationen ge-

hören u.a. auch die aktuellen Ent-

wicklungen sowie sämtliche Verän-

derungen im kommunalen Bereich. 

Im Zuge der fortschreitenden Digi-

talisierung und der zur Verfügung 

stehenden neuen Technologien 

sind zahlreiche neue Übertra-

gungswege vorhanden, die es er-

möglichen, den Bürgerinnen und 

Bürgern den Entscheidungsfin-

dungsprozess innerhalb ihrer Kom-

mune näher zu bringen und ihnen 

die Möglichkeit zu geben, getroffe-

ne Entscheidungen unmittelbar 

nachzuvollziehen.  

Dieser dynamische Veränderungs-

prozess in der Bevölkerung, der 

bereits bei den jüngsten Mitgliedern 

in der Kommune beginnt (z.B. 

durch eine Tablet-Nutzung in der 

Schule oder im Privatbereich), 

erfordert eine entsprechende An-

passung des Begriffs der "Öffent-

lichkeit" in § 52 HGO. Es sollte ein 

Wandel vollzogen werden hin zur 

digitalen Einbeziehung der Bür-

gerinnen und Bürger in die poli-

tischen Entscheidungsprozesse in 

der Kommune, der sich ausdrück-

lich bereits aus der HGO selbst er-

gibt.  

Es ist erforderlich, den Begriff der 

"Öffentlichkeit" in der HGO neu zu 

definieren und an die Veränderun-

gen in der Gesellschaft anzupas-

sen, darin sind sich Präsidium und 

Hauptausschuss in der Sitzung in 

Darmstadt einig. Während früher 

der Begriff der Öffentlichkeit im 

Regelfall gleichgesetzt wurde mit 

dem Begriff der "Saalöffentlichkeit", 

muss der Begriff heute wesentlich 

weiter gefasst werden. An der 

Kommunalpolitik interessierte Bür-

gerinnen und Bürger haben immer 

weniger dafür Verständnis, dass 

die Möglichkeiten, die die moder-

nen Medien für die Informations-

bereitstellung bieten, im kommu-

nalen Bereich nur unzureichend 

genutzt werden und die intere-

ssierten Bürgerinnen und Bürger 

unverändert persönlich als Zuhöre-

rin und Zuhörer zu einem festen 

Zeitpunkt in einer öffentlichen Sit-

zung anwesend sein müssen. Es 

wird vielmehr erwartet, dass die 

Möglichkeiten der modernen Me-

dien auch im kommunalen Bereich 

umfangreich genutzt werden und 

man sich mithilfe der neuen Inter-

netmedien zu jedem Zeitpunkt – 

während oder nach der Sitzung – 

über den Sitzungsinhalt und den 

Sitzungsverlauf informieren kann.  

§ 52 Abs. 3 HGO enthält in diesem 

Zusammenhang derzeit lediglich 

folgende Regelung:  

"Die Hauptsatzung kann bestim-

men, dass in öffentlichen Sitzungen 

Film- und Tonaufnahmen durch die 

Medien mit dem Ziel der Veröffentli-

chung zulässig sind." 

Diese Regelung sieht zwar nach 

der Gesetzesbegründung (vgl. den 

Änderungsantrag vom 2.11.2011, 

LT-Drucks. 18/4621 S. 9, zu Nr. 1 

lit. c) - (§ 52 HGO), jedoch nicht 

nach dem bloßen Wortlaut vor, 

dass dadurch die Frage der 

"Medienöffentlichkeit" bei den 

Sitzungen der Gemeindevertretung 

umfassend geregelt werden soll. 

Insbesondere ist nicht eindeutig 

erkennbar, dass nach dem 

derzeitigen Wortlaut auch das sog. 

"Streamen" von Sitzungen bereits 

ermöglicht wird. 

Wichtig ist in diesem Zusammen-

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

Angeregtes Gespräch unter Nachbarn (BM Vogt aus Hofheim links 

und BM Westedt aus Hochheim) 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/stephan-gieseler/
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hang, dass die kommunale Selbst-

verwaltung (Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG) 

dabei gestärkt wird. Die betreffende 

Regelung in der HGO sollte es den 

Kommunen selbst überlassen, die 

Übertragung und Aufzeichnung ih-

rer Sitzungen selbständig zu regeln 

und die Wahl der technischen Mit-

tel frei zu wählen. Dementspre-

chend sollte in der Hauptsatzung 

für die Kommunen die Möglichkeit 

bestehen, Aufzeichnungen und Ü-

bertragungen in der Sitzung der 

Gemeindevertretung zuzulassen, 

die Bedingungen dafür eigenstän-

dig zu regeln und an die Verhältnis-

se vor Ort anzupassen.  

In Betracht kommen insbesondere 

Hauptsatzungsregelungen zum 

Standort einer Kamera, zu Zeit, 

Dauer und Art der Bild — und Ton-

aufnahmen sowie der Bild— und 

Tonübertragungen und die Ausnah-

men im Einzelfall. Es können ins-

besondere Regelungen zum Auf-

nahmebereich (nur das Redner-

pult), der Art (Live-Stream, zeitver-

setzt, Podcast), zur Befristung der 

Veröffentlichung und zur anschlie-

ßenden Entfernung aus dem Inter-

netangebot getroffen werden, um 

den dabei auftretenden daten-

schutzrechtlichen Besonderheiten - 

auch im Hinblick auf die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Ver-

waltung sowie Zuhörerinnen und 

Zuhörer - Rechnung zu tragen.  

Durch eine solche ausdrückliche 

Regelung würde das Recht der 

Kommunen auf kommunale Selbst-

verwaltung gestärkt werden. 

Es wäre deshalb sinnvoll den § 52 

Abs. 3 HGO um einen klarstellen-

den Satz zu ergänzen. 

Niederschrift im Internet 

Unter Berufung auf die Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) 

hat im Jahre 2020 ein ehemaliges 

Mitglied einer Stadtverordnetenver-

sammlung einer hessischen Kom-

mune gefordert, dass ihr Name aus 

sämtlichen Sitzungsprotokollen ent-

fernt wird. Die ehemalige Mandats-

trägerin stützte ihre Forderung auf 

Art. 17 Abs. 1 DSGVO, in dem das 

sog. "Recht auf Vergessenwerden" 

normiert ist. Die Verwaltung kam 

dieser Forderung nach. Dies war 

mit einem erheblichen organisato-

rischen Aufwand verbunden. Der 

Name wurde dabei nicht nur aus 

allen elektronischen Dokumenten 

entfernt, sondern auch in allen ge-

druckten Protokollen handschriftlich 

geschwärzt. Hierbei ist anzumer-

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

 

Das Kongresszentrum darmstadtium bot optimale Rahmenbedingungen.  



 

 12 

Hessischer Städtetag  Informationen 5 - 7 /2022 

ken, dass Art. 17 Abs. 3 lit. d) 

DSGVO bestimmt, dass das "Recht 

auf Vergessenwerden" gerade kei-

ne Anwendung findet, wenn es sich 

um eine Verarbeitung personenbe-

zogener Daten handelt, die einem 

im öffentlichen Interesse liegenden 

Archivzweck dient. Der im öffentli-

chen Interesse liegende Archiv-

zweck resultiert dabei aus § 61 

Abs. 1 HGO, der in Satz 2 festlegt, 

dass die Namen der Sitzungsteil-

nehmerinnen und Teilnehmer inte-

graler Bestandteil der Niederschrift 

sind und die Sitzungsniederschrift 

als solche ein zeitgeschichtliches 

Dokument darstellt, das besonde-

ren Schutz bedarf. Eine Löschung 

des Namens des Mandatsträgers 

archivierten Niederschriften wäre 

somit möglicher Weise nicht erfor-

derlich gewesen.  

Allerdings lässt sich dieses Ergeb-

nis aufgrund des eindeutigen Wort-

lauts und des Sinn und Zwecks des 

§ 61 HGO nur für die Archivierung 

von physischen Niederschriften be-

gründen. Hinsichtlich der Veröffent-

lichung von Niederschriften im In-

ternet fehlt derzeit eine entspre-

chende Regelung in der HGO. § 61 

HGO in seiner jetzigen Fassung 

erfasst diesen Fall gerade nicht. 

Die Veröffentlichung im Internet 

stellt hinsichtlich der darin enthal-

tenen personenbezogenen Daten 

eine Offenlegung und ein Bereit-

stellen zum Abruf und damit eine 

"Verarbeitung" i.S.d. Art. 4 Nr. 2 

DSGVO dar.  

Im Rahmen der Veröffentlichung im 

Internet wären daher die strengen 

datenschutzrechtlichen Vorgaben, 

insbesondere das "Recht auf 

Vergessenwerden" gemäß Art. 17 

Abs. 1 DSGVO zu beachten. Für 

die Städte und Gemeinden besteht 

jedoch ein essentielles Bedürfnis 

und auch die Verpflichtung gegen-

über den Bürgerinnen und Bürger 

über die laufenden Geschehnisse 

zu informieren und dabei Rechen-

schaft über die Ausübung der kom-

munalen Selbstverwaltung i.S.d. 

Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG abzulegen.  

Dieses Spannungsverhältnis kann 

nur dadurch aufgelöst werden, 

dass eine klare Rechtsgrundlage 

im Rahmen des § 61 HGO für die 

Veröffentlichung der vollständigen 

Sitzungsniederschriften im Internet 

geschaffen wird.  

Die Regelungen zur Einsichtnahme 

in die physisch archivierten Sit-

zungsniederschriften sind im Zeital-

ter des Internets als antiquiert an-

zusehen. Die heutige Gesellschaft 

wird wesentlich von modernen 

Medien beeinflusst. Es besteht ein 

umfassendes Bedürfnis der Bevöl-

kerung die Vorgänge in der Kom-

mune unmittelbar, umfassend, oh-

ne großen Aufwand und ohne Ein-

schränkungen zur Kenntnis zu neh-

men. Bei den Bürgerinnen und Bür-

gern darf – was derzeit der Fall ist – 

nicht der Eindruck entstehen, dass 

aus den Niederschriften der Ge-

meindevertretung "Geheimsache" 

gemacht wird und die Niederschrif-

ten vor Einblicken geschützt und 

dadurch etwas "verborgen" werden 

soll.  

Des Weiteren muss es für interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger 

auch jederzeit möglich sein, zu 

überprüfen, ob die wesentlichen 

Formvorschriften, insbesondere 

des § 25 HGO, eingehalten worden 

sind oder Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger, die später z.B. Kor-

ruptionsvorwürfen ausgesetzt sind, 

an entsprechenden Entscheidun-

gen mitgewirkt haben. 

Mandatsträgerinnen und Mandats-

träger üben ein öffentliches Amt 

aus. Sie sind in Ausübung dieses 

öffentlichen Amtes gegenüber dem 

Gemeindewohl und den Bürgerin-

nen und Bürger verpflichtet. Sie 

haben sich freiwillig dazu entschie-

den ein öffentliches Mandat zu 

übernehmen. Dabei nehmen sie 

gegenüber der "Normalbevölke-

rung" eine herausgehobene Stel-

lung ein. Mit dieser herausgeho-

benen Stellung muss aber gleich-

zeitig eine Einschränkung der "nor-

malen" Löschungsrechte gemäß 

der DSGVO verbunden sein. 

Der Wandel des Begriffs der 

"Öffentlichkeit" spricht dafür, die 

Niederschriften im Internet zu ver-

öffentlichen und damit auch der 

"medialen Öffentlichkeit" umgäng-

lich zu machen. Es ist angebracht 

und auch verhältnismäßig, dass die 

Möglichkeit der vollständigen digi-

talen Einsichtnahme in die Sit-

zungsniederschriften Einzug in die 

HGO findet und die Sitzungsnieder-

schriften ohne Einschränkungen im 

Internet veröffentlicht werden. Im 

Sinne der kommunalen Selbstver-

waltung sollte jedoch die Entschei-

dung, ob und wie die Veröffentli-

chung der Sitzungsniederschrift im 

Internet vorgenommen wird, der 

Entscheidungshoheit der Kommu-

ne überlassen werden. Es ist 

demnach sinnvoll § 61 HGO ent-

sprechend zu ergänzen.  

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

BM Albrecht Kündiger aus 

Kelkheim 
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Hessischer Städtetag sieht das Land in der finanziellen 
Verantwortung für die Verkehrswende 

(Sw) Eines der Hauptthemen der 

Sitzung von Präsidium und Haupt-

ausschuss in Darmstadt war das 

Thema der Finanzierung des Öf-

fentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV). Das politische Ziel der 

Verkehrswende gebietet nach Auf-

fassung der Führungsgremien eine 

deutlich stärkerer Aufstockung ori-

ginärer Landesmittel. Das Land 

wird nur so seiner Verantwortung 

für den ÖPNV gerecht. “Man kann 

nicht in einem Land eine Verkehrs-

wende ausrufen, ohne die notwen-

digen finanziellen Mittel langfristig 

bereitgestellt zu haben“, sagte der 

Präsident des Hessischen Städte-

tages, der fuldische Oberbürger-

meister Dr. Heiko Wingenfeld, nach 

der Sitzung der Spitzengremien 

des Verbandes. 

Hintergrund der aktuellen Befas-

sung sind die derzeit laufenden 

Verhandlungen zwischen den drei 

hessischen Verkehrsverbünden 

RMV, NVV und VRN und dem 

Land über die Finanzierung des 

ÖPNV in den Jahren 2023 bis 

2027. Nach der Bedarfsrechnung 

der drei Verkehrsverbünde würde 

sich ein Defizit von mindestens 2,3 

Mrd. Euro für die nächsten fünf 

Jahre ergeben. Mit Blick auf die 

Energiepreisentwicklung dürfte das 

Defizit jedoch noch weiter steigen.  

Nach einem Gespräch der Staats-

sekretäre Deutschendorf (HMWEV) 

und Dr. Worms (HMdF) mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden 

am 24.05.2022 konstatieren die 

beiden Häuser ein Einsparpotenzial 

bei den Verbünden um 800 Mio. 

Euro. Angesichts des Ukraine-

Kriegs und der Energiepreisent-

wicklung sieht der Städtetag kei-

nerlei Spielraum für Einsparungen 

in einem solchen Umfang. Das 

Land hat ein solches Einspar-

volumen vorgegeben ohne dem 

Hessischen Städtetag zumindest 

die entsprechenden Gutachten vor-

zulegen.  

Einsparungen bei den Verkehrs-

verbünden halten die Städte jedoch 

grundsätzlich für den falschen 

Weg. Vielmehr ist es dringend Zeit, 

in den ÖPNV zu investieren. Denn 

nur ein funktionierender, pünktli-

cher und zuverlässiger ÖPNV kann 

die Menschen nachhaltig zum Um-

steigen bewegen. Jetzt Leistungen 

abzubauen, wo gerade mit dem 9-

Euro-Ticket neue Kunden für den 

ÖPNV gewonnen werden sollen, 

wäre ein fatales Signal.  

Die Kommunen leisten seit Jahren 

und mit zunehmender Tendenz 

weit über den Anteil am kommu-

nalen Finanzausgleich hinaus mit 

hohen Millionenbeträgen aus origi-

nären Kommunalmittel ihren Bei-

trag für den ÖPNV (siehe dazu den 

Gastbeitrag zur ÖPNV-Finanzier-

ung von Prof. Dr.-Ing. Tom Rein-

hold und Dr. Dorothea Kalleicher, 

S. 19). 

Auch wenn das Land für die 

bevorstehende Finanzierungsperi-

ode bereit ist, seinen Anteil an der 

ÖPNV-Finanzierung aufzustocken, 

so bleibt der Betrag deutlich hinter 

den Erwartungen der Kommunen 

zurück. Will die Landesregierung 

glaubwürdig für die Verkehrswende 

eintreten, muss sie ihren Finanzie-

rungsanteil kräftig steigern. Dies 

haben die drei hessischen Kom-

munalen Spitzenverbände, vertre-

ten durch ihre Präsidenten, ge-

meinsam mit der Landesarbeitsge-

meinschaft ÖPNV (LAG) Hessen 

aktuell in einer gemeinsamen Er-

klärung gegenüber dem Land sehr 

deutlich gemacht.  
StR Stefan Majer ist Vorsitzender des Hauptausschusses und  

Verkehrsdezernent der Stadt Frankfurt am Main 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

(JD) Der Rhein-Main-Verkehrsver-

bund hat zusätzliche Informa-

tionen zur Bedarfsdeckung der 

Verbünde in den Jahren 2023 bis 

2027, dem ursprünglich geplanten 

Fünf-Jahres-Zeitraum für die Ver-

bündevereinbarung, übermittelt. 

Seine Positionsbeschreibung un-

terstreicht noch einmal die bisheri-

gen Argumente dafür, dass das 

Land die Verbünde weit stärker 

als bisher mit originären Landes-

mitteln finanzieren muss. 

Sie zeigt zugleich das bisher im 

Wesentlichen nur „vom Ende her“ 

bekannte Zahlengerüst deutlicher. 

Der Gesamtbedarf für die Folge-

jahre ist aufgeschlüsselt. 

Hintergrund: Finanzierung Verkehrsverbünde       

2023-2024 (2023 - 2027) 

Abbildung 1. Das Land kürzt ab 2023 die von den Verbünden ange-

meldeten Bedarfe erheblich. 

 

Quelle der Daten: RMV, Zeichnen der Tabelle: HStT. 

Zahlen außer Jahreszahlen: Mio. Euro. angem.=angemeldet. 

Abbildung 2. Quelle der Daten: RMV. Zeichnen: HStT. 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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Städtetag fordert finanziellen Ausgleich für Defizit in 
der Veterinärverwaltung 

(Sw) Präsidium und Hauptaus-

schuss des Hessischen Städte-

tages haben sich in ihrer Sitzung 

am 29.06.2022 mit der Zukunft und 

Finanzierung der Veterinärver-

waltung befasst. Die Spitzen-

gremien fordern von der Lan-

desregierung, das vom Hessischen 

Rechnungshof für die Kreisfreien 

Städte für deren Aufgabe als Ve-

terinärbehörde für die Jahre 2016 

bis 2018 ermittelte und ein noch 

entstehendes Defizit in vollem Um-

fang auszugleichen. 

Das Land finanziert die Veterinär-

verwaltung der Kreisfreien Städte 

seit langem nicht auskömmlich. 

Dies belegt eine Untersuchung des 

Hessischen Rechnungshofes. Die 

der Geschäftsstelle zur Verfügung 

gegebenen Zahlen zeigen ein De-

fizit in den Jahren 2016 bis 2018 

um durchschnittlich 2,23 Mio. Euro, 

für 2016 minus 1,86 Mio. Euro, für 

2017 minus 2,20 Mio. Euro, für 

2018 2,62 Mio. Euro (siehe 

Abbildung). 

Der Hessische Rechnungshof hat 

die Daten für die Jahre 2016 bis 

2018 sehr präzise ermittelt. Für die 

Jahre 2019 bis 2022 hat er keine  

Daten mehr erhoben. Seine Ergeb-

nisse zeigen, dass sich die Defizite 

der Städte nach Berechnungen der 

Geschäftsstelle des Hessischen 

Städtetages von 2016 bis 2017 um 

17,94 Prozent, von 2017 auf 2018 

um 19,11 Prozent gesteigert ha-

ben. Würde man diese Werte für 

die Folgejahre mit einem jährlichen 

Steigerungssatz von 18 Prozent 

hochrechnen, so ergäbe sich ein 

Defizit von rund fünf Mio. Euro für 

das Jahr 2022.  

In Ausführung der Beschlusses 

wird die Geschäftsstelle ein ent-

sprechendes Schreiben an das 

Umweltministerium versenden. Es 

steht zu hoffen, dass dem nach-

drücklichen Beschluss der Spitzen-

gremien diesmal Erfolg beschieden 

ist. Bisher sind die vergleichbaren 

Anläufe noch ohne Erfolg gewesen. 

Präsidium und Hauptausschuss, Darmstadt 

Abbildung. Quelle der Daten: Hessischer Rechnungshof und HStT-Berechnung. 

Links Präsident OB Dr. Wingenfeld, GF Direktor Dr. Jürgen Dieter 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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(Wm) Vom 20. bis 22. Juni 2022 

fand seit drei Jahren zum ersten 

Mal wieder in Präsenz in Berlin 

der 8. Zukunftskongress mit inter-

essanten Themen rund um die Di-

gitalisierung statt. Die Koordinier-

ungsstelle Digitale Soziale Arbeits-

welt des Hessischen Städtetages 

nutzte die Gelegenheit in einem 

eigenem BEST-PRACTICE-DIA-

LOG mit dem Thema „Digitale 

Transformation durch Innovations-

förderung – Vom Kreativlabor zum 

Regelbetrieb“ vom hessischen 

Innovation-Lab der Kommunalen 

Jobcenter zu berichten.  

Innovation-Lab vorgestellt 

Das durch das Hessische Minis-

terium für Soziales und Integration 

geförderte Innovation-Lab hat da-

zu beigetragen, Erfahrung und Er-

kenntnisse zum Einsatz neuer 

Technologien zu erlangen, welche 

die Chance liefern, den stetig 

wachsenden Anforderungen ge-

recht zu werden. Es hat gezeigt, 

dass die Fachexperten aus den 

KJC zu Umsetzenden werden 

können. Aufgrund des Fachwis-

sens konnten so auch unter Ein-

bezug aller Nutzergruppen Be-

darfe evaluiert werden, mittels 

Design-Thinking konkretisiert und 

in einer agilen Arbeitsweise mit-

hilfe externer Unterstützung umge-

setzt werden. Möglich wurde dies-

es Vorgehen durch den Einsatz 

neuer Technologien und auch so 

genannter Low Code - No Code 

Plattformen. Neue Technologien 

wie KI, Machine Learning, daten-

getriebene Prozessautomation, 

RPA etc. tragen dazu bei, dass 

bisher schwer umsetzbare Vision-

en möglich werden und dies 

kostengünstig und nah am Nutzer. 

Die Technologie ist nicht mehr das 

Limit. Die Herausforderung bei 

allem: das richtige Mind Set, 

Offenheit für neue Wege und ein 

Verständnis von radikaler Innova-

tion, bei der es eben nicht darum 

geht, Bestehendes zu optimieren, 

sondern wirklich Neues zu schaf-

fen. Der Satz „Die Weiterentwick-

lung der Kerze hätte nie zur Erfin-

dung der Glühbirne geführt“ ver-

deutlicht dies recht anschaulich. 

Und hierfür braucht es Mut, 

Überzeugungskraft und Durchhal-

tevermögen. 

Aber auch das OZG beschäftigt 

Staat & Verwaltung noch genauso 

wie vor drei Jahren. Die  Koordi-

nierungsstelle berichtete auf dem 

Podium „Erfolge, Misserfolge und 

Learnings der aktuellen OZG-Um-

setzung in den Kommunen“, auf 

welchem auch die Landeshaupt-

stadt Wiesbaden vertreten war, 

von den Erfahrungen im BMI The-

menlabor OZG föderal „Arbeit & 

Ruhestand“.  

Pionierleistung gewürdigt 

Der daraus resultierende Arbeits-

losengeld-II-Antrag ist als einer 

der ersten OZG-Leistungen vor 

zwei Jahren online gegangen und 

somit eine der Pionier-Leistungen 

bei der Umsetzung. Das Land 

Hessen, gemeinsam mit der Ko-

ordinierungsstelle Digitale Soziale 

Arbeitswelt des Hessischen Städ-

tetages und dem Niedersächsi-

schen Landkreistag wurde zum 

damaligen Zeitpunkt mit dem 

Design Thinking unter Einbezug 

tatsächlicher Leistungsempfänger 

betraut. Dabei wurden neben den 

Verwaltungen vor allem zukünftige 

Nutzer direkt in die Gestaltung ein-

bezogen. 2019 erfolgte die 

technische Umsetzung und so 

konnte das Go Live 2020 statt-

finden.  

Nachnutzung möglich 

Inzwischen nutzen viele Komm-

unale Jobcenter diesen Dienst und 

auch den Jobcentern in gemein-

samer Einrichtung steht eine 

Nachnutzung offen (EFA-Leistung 

„Einer-für-alle“). Das vollumfäng-

lich erreichte Ziel, den sehr um-

fangreichen und komplexen An-

trag zu digitalisieren und verständ-

licher zu machen, ist ein echter 

Benefit für die Antragsstellenden. 

Die Nutzungszahlen steigen täg-

lich und der Antrag wird konti-

nuierlich weiterentwickelt. Der 

Arbeitslosegeld-II-Antrag hat ge-

zeigt, dass durch eine funktion-

ierende Zusammenarbeit zwi-

schen Bund, Land und Kommunen 

auch solche umfänglichen Pro-

jekte schnell und erfolgreich um-

setzen lassen. Insofern ist nicht 

nur der Antrag selbst zur Nach-

nutzung bereit, sondern auch die 

Art und Weise des Vorgehens zu 

empfehlen.  

Hessischer Städtetag auf dem Zukunftskongress 
Staat und Verwaltung 2022 

Rena Wißmeier,  Koordinie-

rungsstelle Digitale Soziale Ar-

beitswelt beim HStT, stellt dass 

hessische Innovation-Lab vor. 

© Bild: Neumann 

https://www.hess-staedtetag.de/fileadmin/user_upload/Mitarbeiter/Wissmeier_web.jpg
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Die Mitwirkungsrechte des Ausländerbeirats in  

kommunalen Gremien 

(Gi) Der Ausländerbeirat vertritt die 

Interessen der ausländischen Ein-

wohnerinnen und Einwohner in der 

Gemeinde. In diesem Sinne ist in 

§ 8 Abs. 2 Satz 4 HGO geregelt, 

dass der Ausländerbeirat von Aus-

schüssen der Gemeindevertretung 

angehört werden muss, wenn es 

sich bei dem vom Ausschuss be-

handelten Gegenstand um eine 

wichtige Angelegenheit handelt, 

welche die in der Gemeinde leben-

den Ausländerinnen und Ausländer 

betrifft. Zu diesen Gegenständen 

kommt dem Ausländerbeirat so-

dann auch das Antragsrecht zu, 

§ 88 Abs. 2 S. 5 HGO. Der Wort-

laut der Norm geht also von einem 

zwingenden Anhörungsrecht bei 

wichtigen Angelegenheiten aus, 

trifft dabei aber weder eine explizite 

Aussage über die Möglichkeit zu 

Rede und Nachfrage noch darüber, 

was als "wichtige Angelegenheit" 

betrachtet wird. Systematisch be-

findet sich die Regelung in den 

Maßnahmen zur Förderung der 

Selbstverwaltung. Hierzu kann 

zwar einerseits eine effektive Ver-

tretung der Ausländerinnen und 

Ausländer zählen, jedoch eben 

auch die Funktionsfähigkeit der Ge-

meinde- und insbesondere der 

Ausschusssitzungen, welche gera-

de im Hinblick auf die ehrenamtlich 

Tätigen Bürgervertreterinnen und 

Bürgervertreter durch ausschwei-

fende Rede- und Fragerechte unat-

traktiv werden und die Bereitschaft 

zum ehrenamtlichen Tätigwerden 

mindern. Die Gemeinden sind aber 

im Sinne funktionierender und kos-

tenschonender Selbstverwaltung 

auf das Engagement der Ehren-

ämtlerinnen und Ehrenämtler ange-

wiesen.  

Hinsichtlich der Möglichkeit zur 

Ausländervertretung muss aller-

dings davon ausgegangen werden, 

dass eine Anhörung vor einem 

Ausschuss zumindest auch ein Re-

derecht beinhaltet. Auch das An-

tragsrecht kann unter Berücksichti-

gung des Sinn und Zweck der 

Norm, den Interessen der Auslän-

derin oder des Ausländers in der 

Kommune eine angemessene Re-

präsentation zu bieten, nur umfas-

send Bestand haben, wenn die 

Vertreterinnen und Vertreter des 

Ausländerbeirats die Möglichkeit 

haben, ihre Anträge durch Rede zu 

erörtern und auf Gegenstimmen 

über Nachfragen einzugehen. Die 

bloße Ausgestaltung als „stilles“ 

Antragsrecht würde dem Ziel 

widersprechen, den Ausländerin-

nen und Ausländern in wichtigen 

Belangen eine Stimme auf Ge-

meindeebene einzuräumen.  

Die Beschränkung auf die Voraus-

setzung der "wichtigen Angelegen-

heit, die ausländische Einwohnerin-

nen und Einwohner betreffen" bil-

det den Ausgleich zwischen dem 

Interesse der ausländischen Bür-

gerinnen und Bürger in der Ge-

meinde auf effektive Repräsenta-

tion in der Gemeindevertretung 

durch den Ausländerbeirat auf der 

einen Seite und einer funktionieren-

den und auf die Wahlentscheidung 

aller Bürgerinnen und Bürger der 

Gemeinde basierenden Gemeinde-

vertretung, in welcher die vollstän-

digen Rechte nur den Vertreterin-

nen und Vertretern zukommen, auf 

der anderen Seite. Gemäß § 88 

Abs. 1 S. 2 HGO beraten die Orga-

ne der Gemeinde in allen Angele-

genheiten, die ausländische Ein-

wohnerinnen und Einwohner be-

treffen. Somit kann bereits aus der 

Systematik abgeleitet werden, dass 

es sich um Angelegenheiten han-

deln muss, welche gerade die aus-

ländischen Gemeindemitgliederin-

nen und Gemeindemitglieder be-

treffen. Es darf – auch hier dient 
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ein Vergleich mit der Systematik 

sowie dem Telos der Vorschriften – 

also nicht eine allgemein die Ge-

meinde bzw. die einzelnen Bür-

gerinnen und Bürger der Gemein-

de, unabhängig von deren Status 

als Ausländerin/Ausländer betref-

fende Sache Gegenstand einer Be-

teiligung des Ausländerbeirats sein. 

Ein Vergleich mit den Aufgaben 

und Befugnissen des Ortsbeirats, 

welcher gemäß § 82 Abs. 3 zu al-

len wichtigen Angelegenheiten, die 

den Ortsbezirk betreffen, zu hören 

ist und welcher ein Vorschlagsrecht 

in allen Angelegenheiten, die den 

Ortsbezirk angehen, muss hier be-

rücksichtigt werden.  

Taugliche Angelegenheiten für den 

Ausländerbeirat bilden daher regel-

mäßig solche Maßnahmen, Projek-

te oder Unterstützungsanforderun-

gen, welche die bessere Integration 

der ausländischen Bürgerinnen und 

Bürger in das Gemeindeleben be-

zwecken sollen. Schwierig stellt 

sich dabei die Abgrenzung zu sol-

chen Maßnahmen dar, die doppel-

funktionellen Charakter aufweisen, 

etwa Projekte, die sich auf Schulen 

oder andere Einrichtungen mit ho-

hem Ausländeranteil beziehen oder 

solche Vorhaben, die auch einen 

integrativen Effekt als Resultat be-

wirken sollen.  

 

Durch den Gesetzgeber gewählten 

Zusatz "die ausländische Einwoh-

ner betreffen" im Wortlaut des § 88 

Abs. 2 Satz 5 HGO bringt dieser 

zum Ausdruck, dass vom Antrags-

gegenstand die Interessen der aus-

ländischen Bevölkerung mehr be-

troffen sein sollen als die Interes-

sen der übrigen Einwohnerschaft. 

Für Maßnahmen mit doppelfunktio-

nalen Charakter bedeutet dies, 

dass der Ausländerbeirat dort ein 

Mitwirkungsrecht hat, wo die Le-

benssituation von ausländischen 

Einwohnerinnen und Einwohnern in 

besonders wahrnehmbare Weise 

betroffen ist. Der Umstand, dass al-

le politischen Entscheidungen auch 

alle Ausländerinnen und Ausländer 

in einer Gemeinde betreffen, ge-

nügt nicht. Dies ist konsequent, da 

der Ausländerbeirat nicht die Inte-

ressen der Gesamteinwohner-

schaft, sondern allein die der aus-

ländischen Einwohner vertritt. 

Würde man das Antragsrecht des 

Ausländerbeirats soweit auslegen, 

dass dieser ein Antragsrecht zu al-

len wichtigen Angelegenheiten hät-

te, die auch die ausländische Be-

völkerung betreffen, würde dies da-

zu führen, dass das Antragsrecht 

des Stadtverordneten und des Aus-

länderbeirats identisch wären. 

Auch bei weiter Auslegung des Ge- 

 

setzes zur Verbesserung der politi-

schen Teilhabe von ausländischen 

Einwohnerinnen und Einwohnern 

an der Kommunalpolitik sowie zur 

Änderung kommunal- und wahl-

rechtlicher Vorschriften (verkündet 

am 15.05.2020, GVBl. 318 ff.) im 

Jahr 2020 entspricht dies nicht dem 

Willen des Gesetzgebers. 

Die Einrichtungsgarantie und das 

Antragsrecht sichern den Auslän-

derbeiräten in den hessischen 

Kommunen die Beteiligung in An-

gelegenheiten, welche wichtige Be-

reich der in der Gemeinde leben-

den Ausländerinnen und Ausländer 

betreffen. Dadurch wird die Integra-

tion als bedeutendes Ziel gefördert 

und die Verbindung zwischen Bür-

gerin/Bürger und Politik gestärkt. 

Einer faktischen sowie rechtlichen 

Gleichstellung gegenüber den Ge-

meindevertreterinnen und Gemein-

devertretern in der Form eines all-

gemeinen Mitwirkungsrechts bedarf 

es hierzu nicht und kann aus Grün-

den der ebenso bedeutenden de-

mokratischen Legitimation und der 

Wichtigkeit allgemeiner Wahlen 

auch nicht ausgelegt werden. Ins-

besondere in Hinblick auf die 

Gleichrangigkeit der Rechte des 

Ortsbeirats muss eine Differenzie-

rung der Befugnisse eingehalten 

werden. 
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Die Zielsetzungen zur Luftreinhal-

tung und zum Klimaschutz, zur 

Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse zwischen ländlichen Re-

gionen und Ballungsräumen sowie 

Mobilität als Daseinsvorsorge für 

jeden Menschen erfordern mehr 

bezahlbaren Öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV)– da sind 

sich alle einig.  

Sowohl die Bundesregierung im 

Koalitionspapier „Mehr Fortschritt 

wagen“, als auch die Hessische 

Landesregierung haben sich zum 

Ausbau des ÖPNV-Angebots be-

kannt und verpflichtet. Neben dem 

regionalen Verkehr wird die Rolle 

und Bedeutung des lokalen Ver-

kehrs im Entschließungsantrag des 

Landtages besonders hervorgeho-

ben. Die Kommunen als Gesell-

schafter der Verkehrsverbünde ei-

nerseits und als kommunale Aufga-

benträger andererseits tragen die 

Mitverantwortung für den ÖPNV 

und stehen dazu. Durch eine kon-

zertierte Aktion von Bund, Land 

Hessen und Kommunen mit den 

Verbundgesellschaften, Lokalen 

Nahverkehrsorganisationen 

(LNOs) und den Verkehrsunterneh-

men vor Ort kann mehr ÖPNV für 

alle gelingen! 

Die Verkehrsminister der Länder 

haben sich in ihren Konferenzen 

seit 2019 – unterstützt durch den 

Verband der Verkehrsunternehmen 

und den Gutachter Roland Berger 

– auf die für die Mobilitätswende 

erforderlichen Verkehrsleistungen 

und die daraus resultierenden Kos-

ten verständigt und vom Bund ab 

2022 1,5 Mrd. Euro p.a. mehr Re-

gionalisierungsmittel gefordert. 

Diese zusätzlichen Mittel müssen 

zwingend zum Teil auch auf der 

kommunalen Ebene ankommen.  

Die drei hessischen Kommunalen 

Spitzenverbände, vertreten durch 

ihre Präsidenten, haben sich soli-

darisch mit der Landesarbeitsge-

meinschaft ÖPNV (LAG) Hessen 

an die Aufbereitung und Planung 

der notwendigen Schritte gemacht 

und eine gemeinsame Erklärung 

an den hessischen Verkehrsminis-

ter Tarek Al-Wazir gerichtet (s. 

Pressemitteilung). Der in seiner 

Mitgliederversammlung im Amt 

bestätigte Vorstand der LAG 

ÖPNV (s. Foto) hat ein einstimmi-

ges Mandat aller Mitglieder erhal-

ten, sich unmittelbar in den Ge-

sprächen mit den Verbünden und 

dem Land Hessen für mehr Zu-

wendungen von Bund und Land für 

die lokalen Verkehre einzubringen.  

Für das RMV-Gebiet wurde das 

Leistungskostengutachten des 

Bundes vom Autor, Alexander 

Möller, auf die hessische Ebene im 

RMV-Gebiet heruntergebrochen. 

Ergebnis ist u.a., dass sich erhebli-

che Finanzierungslücken für regio-

nale und lokale Verkehre auftuen, 

die nach Diskussion mit den Kom-

munalen Spitzenverbänden und 

der LAG ÖPNV nur durch einen 

deutlichen Anstieg bei den originä-

ren Landesmitteln geschlossen 

werden können. Dabei ist der An-

stieg im lokalen Verkehr überpro-

portional, da zum einen ein Nach-

holbedarf im Angebot und zum an-

deren Investitionen in neue Techni-

ken und on-demand Verkehre er-

forderlich sind, so der Gutachter. 

Die Städte und Gemeinden tragen 

doppelte Last. Zum einen sind sie 

neben dem Land Hessen Gesell-

schafter der Hessischen Verkehrs-

verbünde RMV und NVV. Neben 

einem Beitrag zu den Regiekosten, 

zahlen sie Partnerschaftsfinanzie-

rung für die Regionalverkehre in 

Höhe von aktuell 15 Mio. Euro p.a. 

an den RMV. Daneben fließen 

Mittel über den zweckgebundenen 

Kommunalen Finanzausgleich, 148 

Mio. Euro in 2019, an die Hessi-

schen Verbünde. Zum anderen 

tragen die Kommunen die Kosten 

für die lokalen Verkehre vor Ort. 

Diese werden bisher z.T. über die 

Querverbundausgleiche der kom-

munalen Stadtwerke gedeckt. Über 

Zuwendungen an die LNOs für 

Bestellerentgelte, Planung, Marke-

ting und Organisation sowie unmit-

telbare Zahlungen an die Verkehrs-

unternehmen für Kooperationsför-

derung haben die Kommunen nach 

dem Verbundvertragswerk weitere 

Mittel aufzuwenden.  

Nur durch eine konzertierte Aktion 

aller Ebenen – Bund, Land Hessen 

und Kommunen – können die für 

die Finanzierung des ÖPNV erfor-

derlichen öffentlichen Mittel zur 

Erreichung der Mobilitätswende 

aufgebracht werden. Dafür bedarf 

es einer offenen und ehrlichen 

Bestandsanalyse und Diskussion 

auch mit der lokalen Ebene.  

ÖPNV-Finanzierung: Mobilitätswende kann gelingen! 

Gastbeitrag von Prof. Dr.-Ing. Tom Reinhold und Dr. Dorothea Kalleicher  

der traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft 

v.l.n.r.: Dr. Dorothea Kalleicher (LAG 

Geschäftsstelle traffiQ Frankfurt am 

Main), Matthias Altenhein (DADINA), 

Kira Lampe (Verkehrsgesellschaft 

Lahn-Dill-Weil), Prof. Dr.-Ing. Tom 

Reinhold (traffiQ Frankfurt am Main) , 

Birgit Stey (Stadtwerke Marburg Con-

sult) 

© Bild: traffiQ/Stefan Krutsch  

https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/pressemeldungen/
https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/pressemeldungen/
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(Hö) Informationen zu denen Ver-

anstaltungen finden Sie im öffent-

lich zugänglichen Bereich unserer 

Internetseite unter  

https://www.hess-staedtetag.de/

der-verband/fortbildung/. 

Bei Fragen ist Ihre Ansprechpart-

nerin in der Geschäftsstelle Frau 

Hörr, Tel. 0611-1702-34, E-Mail 

hoerr@hess-staedtetag.de.  
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Neue Gesichter in der Geschäftsstelle des Hessischen 

Städtetages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hessische Städtetag ver-

zeichnet personellen Zuwachs und 

kann zwei neue Mitarbeitende in 

der Geschäftsstelle begrüßen. 

Ein nicht gänzlich neues Gesicht 

beim Hessischen Städtetag ist Frau 

Dr. Anja Wiesmeier. Seit 2020 war 

sie Vertretung des Hessischen 

Städtetags in der Ko- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or-dinierungsstelle OZG Kommunal 

als Ansprechperson für Mitglieds-

kommunen des Hessischen Städ-

tetags. Nun steht die gelernte 

Betriebswirtin und promovierte 

Wirtschaftsethikerin seit dem 1. 

April 2022 als Referentin Mit-

gliedskommunen insbesondere in 

den Bereichen Haushaltswesen,  

 

 

 

Wirtschaftsförderung, Digitali-

sierung (Schule und Gesundheit) 

sowie Tourismus zur Seite. Zudem 

zeichnet sie verantwortlich für den 

internen Haushalt des Hessischen 

Städtetags. 

Herr Sascha Sauder ergänzt als 

Referent das Team der Ge-

schäftsstelle des Hessischen 

Städtetags seit dem 1. Juni 2022. 

Der gelernte Jurist ist Ansprech-

partner für Mitgliedskommunen des 

Hessischen Städtetags in den 

Bereichen Steuern, Haushaltsrecht, 

Rechnungsprüfung, Brand-, Zivil- 

und Katastrophenschutz, 

Rettungsdienst, Gesundheit, 

Krankenhäuser, Europäisches 

Beihilferecht und Abgaben. 

In Folge der zunehmenden Anzahl 

an relevanten Themen sowie deren 

Komplexität freut sich der 

Hessische Städtetag über die wei-

teren Mitarbeiter und deren 

Expertise, um seine Mitglieds-

kommunen gewohnt fachkundig 

begleiten zu können. 

Links Referent Sascha Sauder, daneben Dr. Anja Wiesmeier 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/ursula-hoerr/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
mailto:hoerr@hess-staedtetag.de
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Zu den Autor*innen dieser Ausgabe: 

GF Direktor Jürgen Dieter: 

Präsidium, Finanzen 

Direktor Stephan Gieseler: 

Kommunale Gremien 

 

Referatsleiterin Anita Oegel: 

Schule 

Referatsleiter Michael Hofmeister: 

Soziales 

 

 

 

Referatsleiterin Sandra Schweitzer: 

Verkehr, Veterinär 

Referatsleiterin Tanja Pflug: 

E-Government, Digitalisierung 

Rena Wißmeier: 

Digitalisierung 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/stephan-gieseler/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/anita-oegel/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
https://www.hess-staedtetag.de/fileadmin/user_upload/Mitarbeiter/Wissmeier_web.jpg
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